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1 EINLEITUNG 

Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) müssen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
rücksichtigt werden. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (§ 1 Abs. 6 und 
§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Die Ergebnisse dieser Prüfung, insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, sind in dem vorliegenden Um-
weltbericht dargestellt. Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage des § 2 
Abs. 4 Anlage 1 BauGB und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen und Vorgaben des UVPG 
(Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a des 
BauGB).  

Der vorliegende Vorentwurf des Umweltberichts beinhaltet eine erste Einschätzung der Umwelt-
belange. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sowie die Abarbeitung der Eingriffs-
regelung und eine detaillierte Maßnahmenkonzeption werden zur Offenlage vorgelegt. 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Firma wiwi consult GmbH & Co. KG hat im Rahmen ihrer Entwicklungstätigkeiten, für einen 
Solarpark geeignete landwirtschaftliche Flächen innerhalb der Ortsgemeinde Würzweiler identi-
fiziert und ist an die Ortsgemeinde bezüglich der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Umsetzung eines entsprechenden Projektes herangetreten. Die Ortsgemeinde 
Würzweiler möchte mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ihren Teil zur 
Umsetzung eines entsprechenden Projektes beitragen. 

Während in vielen umliegenden Gemeinden der Ausbau der erneuerbaren Energien bereits weit 
vorangeschritten ist, befinden sich in der Gemarkung Würzweiler bis jetzt keine größeren 
Stromerzeugungsanlagen (> 50 kW). Durch die Umsetzung des Projekts möchte auch Würzwei-
ler seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitie-
ren. 

1.2 Standort und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich der geplanten Bebauung (Plangebiet) befindet sich innerhalb der Gemein-
de Würzweiler, etwa 500 m nördlich vom Siedlungskörper Würzweiler entfernt. Zu allen Seiten 
grenzen weitere Landwirtschaftsflächen, im Westen und Süden durch Wirtschaftswege ge-
trennt, an. Im Norden angrenzend befindet sich die Gemarkungsgrenze zu Gerbach, etwa 40 m 
westlich beginnt die Gemarkung Dielkirchen. 

Die Fläche, welche für die Umsetzung der PV-Freiflächenanlage geplant ist, hat eine Größe von 
ca. 9 ha. Lage und Abgrenzung des Plangebiets sind in Abb. 1 und Abb. 2 dargestellt.  

 



5 

 

Umweltbericht zum Bebauungsplan „Solarpark Würzweiler Arenshecke“ der 
Ortsgemeinde Würzweiler 

 

Abb. 1: Lageplan © GeoBasis, DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Geltungsbe-
reich blau markiert durch Enviro-Plan 2023 

 

Abb. 2: Luftbild  © GeoBasis, DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Geltungsbe-
reich blau markiert durch Enviro-Plan 2023 
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1.3 Inhalte des Bebauungsplans 

1.3.1 Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation (Standort) 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

In der zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der 
ehemaligen Verbandsgemeinde Rockenhausen (August 1998) ist das Plangebiet als Fläche für 
die Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB ausgewiesen. Die Fläche wird, mit Aus-
nahme im Nordosten, fast vollständig von einer Vorrangfläche für die Landwirtschaft überlagert. 
Diese Vorrangfläche ist lediglich eine nachrichtliche Übernahme aus dem damals gültigen regi-
onalen Raumordnungsplan Westpfalz. Wie sich in Kapitel 1.9.2 zeigt, wird die Fläche im aktuell 
rechtskräftigen regionalen Raumordnungsplan Westpfalz IV aus dem Jahr 2012 nicht mehr als 
Vorrangfläche für die Landwirtschaft festgelegt. 

Nördlich befindet sich mit der Gemeindegrenze auch die Geltungsbereichsgrenze des Teilplans 
22 der Gemeinde Würzweiler. Am westlichen Rand des Plangebiets werden vier Einzelbäume 
dargestellt. Durch die nordöstlichste Ecke des Plangebietes verläuft nach dem Flächennut-
zungsplan eine oberirdische 20 kV-Leitung. Die dargestellten Einzelbäume sind im Bestand 
nicht feststellbar. 

In der Umgebung des Plangebiets werden weitere Landwirtschaftsflächen dargestellt. 

 

  

Abb. 3: Auszug aus der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan 
der ehemaligen Verbandsgemeinde Rockenhausen (August 1998); Quelle: igr; Geltungsbereich grob rot 
markiert durch Enviro-Plan 2023  

Plangebiet 



7 

 

Umweltbericht zum Bebauungsplan „Solarpark Würzweiler Arenshecke“ der 
Ortsgemeinde Würzweiler 

Die Anpassung des Flächennutzungsplans erfolgt im Zuge der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wurde infolge der Fusion der beiden 
ehemaligen Verbandsgemeinden Rockenhausen und Alsenz-Obermoschel aus dem Jahr 2020. 
Deren Flächennutzungspläne sollen zusammengeführt werden, sodass es für die Verbandsge-
meinde Nordpfälzer Land zukünftig eine einzige Plangrundlage gibt. Im Zuge der Neuaufstel-
lung wird das Plangebiet als Sonderbaufläche „Photovoltaik“ berücksichtigt. 

1.3.2 Beschreibung der geplanten Festsetzungen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes kurz benannt. 
Eine ausführliche Wiedergabe ist der Planzeichnung bzw. den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu entnehmen.  

Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt.  

Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Die Höhe der 
baulichen Anlagen wird auf maximal 4,00 m festgesetzt.   

Die durch die Baugrenze definierte überbaubare Grundstücksfläche gilt für die Photovoltaikmo-
dule sowie die Trafo- bzw. Wechselrichterstationen. Die Umzäunung und notwendige Erschlie-
ßungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange ggf. vorhandene 
Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. 

Sonstige Festsetzungen mit Relevanz für die Schutzgüter/Bewertung 

Die Fläche unterhalb der Solarmodule ist als Grünland zu entwickeln.  

1.3.3 Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden  

Durch die Aufstellung des Bauleitplans sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer 
festaufgeständerten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca.  9 ha geschaffen 
werden. 

Die Erschließung der Anlage erfolgt über die am Plangebiet verlaufenden Wirtschaftswege. 
Weitere Erschließungen (z. B. Wasser und Abwasser) sind nicht notwendig. Darüber hinaus 
sind Verkabelungen zwischen den Modulen und Wechselrichtern und ein Netzanschlusskabel 
zur Anbindung an den Netzeinspeisepunkt erforderlich.  

(Teil-)Versiegelungen sind darüber hinaus für die Zuwegungen und Erschließungswege sowie 
die Trafostationen in geringem Umfang erforderlich. Zur Offenlage werden die Flächen konkreti-
siert und bilanziert.  

1.4 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Während des Baus der geplanten PV-Anlage fallen vor allem Staub- und Lärmemissionen an 
und es kann zu Erschütterungen bei der Rammung der Fundamentpfosten kommen. Anlagebe-
dingt kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu Lichtemissionen durch Spiegelung und Licht-
reflexionen an den Moduloberflächen kommen. Eine optische Wirkung durch Reflexblendungen 
ist jedoch nur bei tiefem Sonnenstand (morgens und abends) westlich und östlich der Anlage 
sowie in sehr geringer Distanz zur Anlage (wenige dm) zu erwarten. Während des Betriebs der 
PV-Anlage beschränken sich die Emissionen auf zu vernachlässigende elektromagnetische 
Strahlungen im direkten Umfeld der Anlage. Im Regelfall werden Solarparks während der Be-
triebsphase nicht großflächig beleuchtet. Im direkten Umfeld der Wechselrichter und Trafostati-
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onen (bis in wenige Meter Entfernung) können elektrische und magnetische Strahlungen ent-
stehen. Die maßgeblichen Grenzwerte der BImSchV werden dabei jedoch in jedem Fall deutlich 
unterschritten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007).  

1.5 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sowie 
sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

In der Regel fallen bei PV-Anlagen betriebs- und anlagebedingt keine Abwässer an. Lediglich 
bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten können ggf. wassergefährdende Stoffe in die Umwelt 
gelangen. Insgesamt ist der Wartungs- und Reinigungsbedarf von PV-Anlagen sehr gering. 

Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Bodenschicht. 

1.6 Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie 

Durch das geplante Vorhaben soll lokal und nachhaltig regenerative Energie erzeugt werden. 
Der Bebauungsplan trägt damit zur Erreichung der Umweltziele der Europäischen Union und 
des Landes durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei.  

1.7 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen 

Etwa 2 km nordöstlich sind weitere PV-Freiflächenanlagen an der Gemeindegrenze Gerbach 
und Kriegsfeld geplant. Diese stehen getrennt durch den Appelbach, den Gerbach sowie den 
Alzeyer Berg jedoch in keinem direkten räumlichen Zusammenhang. Gleiches gilt für die rund 
2,5 km westlich geplanten PV-Freiflächenanlagen in Dielkirchen und Katzenbach. 

Wenige hundert Meter nördlich befindet sich gemäß dem Regionalplan Westpfalz IV ein Vor-
ranggebiet Windenergie. In diesem könnten in nächster Zeit Windenergieanlagen entstehen. 
Um Ressourcen zu schonen, können die Leitungen zum nächsten Netzanknüpfungspunkt durch 
den geplanten Solarpark und den potenziellen Windpark gemeinsam genutzt werden. 

Das geplante Vorhaben wird aufgrund der geplanten Anlage von extensivem Grünland auf bis-
her intensiv genutzten Ackerflächen zu einer gegenüber des derzeitigen Umweltzustands redu-
zierten Intensität der Flächenbewirtschaftung führen. 

1.8 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 

Besondere Risiken aufgrund von Unfällen oder Katastrophen sind für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Mögliche Unfälle sind in Form von Brandereignissen denkbar. Hierfür können bei Bedarf ent-
sprechende Brandschutzkonzepte erstellt werden, die das Risiko für potenzielle, nachteilige 
Auswirkungen auf den Menschen, Kulturgüter sowie die Umwelt minimieren können. 

1.9 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berück-
sichtigt wurden 

1.9.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formuliert, 
die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Auf-
grund des Umfangs werden die einschlägigen Fachgesetze in Anhang 1 tabellarisch für jedes 
Schutzgut aufgeführt.  
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1.9.2 Fachplanungen  

Regionaler Raumordnungsplan (ROP) 

Nach den Darstellungen im aktuell rechtsgültigen Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz IV 
aus dem Jahr 2012 (inzwischen drei Teilfortschreibungen: 2014, 2016 und 2018) liegt das 
Plangebiet in einer sonstigen Freifläche. Zu allen Seiten grenzt ein Vorranggebiet Landwirt-
schaft an. In geringer nördlicher Entfernung liegen jeweils ein Vorranggebiet Regionaler Bio-
topverbund und ein Vorranggebiet Windenergienutzung. In die Vorranggebiete wird nicht hin-
eingeplant. 

Wildwegeplan 

Das Plangebiet liegt in keinem Lebensraumkorridor (BFN 2004). 

Biotopverbund 

Etwa 250 m östlich befindet sich eine Verbindungsfläche Gewässer (Appelbach). Kernzo-
nen/ Kernflächen des Biotopverbunds liegen in den umliegenden Wäldern etwa 0,7 km 
südwestlich beziehungsweise 1,5 km östlich. 

1.9.3 Internationale Schutzgebiete / IUCN 

Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen 
Wirkungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, 
in denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage zum 
Plangebiet 

Nationalpark 2.000 m -   

Biosphärenreservat 2.000 m -   

VSG Vogelschutzgebiet  4.000 m Wälder westlich 
Kirchheimbolanden 

VSG-7000-
034 

ca. 1.200 m 
östlich 

FFH Fauna-Flora-
Habitat 

2.000 m Donnersberg FFH-7000-094 ca. 650 m süd-
westlich sowie 
ca. 1.200 m 
östlich 

FFH-Lebensraumtypen 500 m -   
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Abb. 4: Vogelschutzgebiet (Blau) und FFH-Gebiet (Braun), Überlappungen dunkelbraun 

© Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung 2023; unmaßstäblich; 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php; Plangebiet grob rot markiert 
durch Enviro-Plan 2023 

1.9.4 Weitere Schutzgebiete 

Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage zum 
Plangebiet 

Naturschutzgebiet 1.500 m -   

Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Donnersberg LSG-7333-013 ca. 1.800 m 
südlich 

Naturpark 2.000 m -   

Wasserschutzgebiet 1.000 m -   

Naturdenkmal 500 m -   

Geschützter Landschafts-
bestandteil 

500 m -   

RLP: Nach § 30 BNatSchG 
oder § 15 LNatSchG ge-
setzlich geschützte Biotope 

250 m Appelbach 
zwischen Ger-
bach und 
Würzweiler 

GB-6313-
1833-2010 

ca. 240 m öst-
lich 

 

Plangebiet 

FFH-Gebiet 
„Donnersberg“ 

VSG „Wälder westlich 
Kirchheimbolanden“ 

FFH-Gebiet 
„Donnersberg“ 
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Im Suchradius des Plangebiets liegt das Landschaftsschutzgebiet „Donnersberg“ und sowie das 
gesetzlich geschützte Biotop „Appelbach zwischen Gerbach und Würzweiler“ des Biotoptypes 
Mittelgebirgsbach, wie den untenstehenden Abbildungen zu entnehmen ist. Andere nationale 
Schutzgebiete liegen nicht in der Nähe des Plangebiets. 
 

 

Abb. 5: Landschaftsschutzgebiet (hellgrün) © Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung 
2023; unmaßstäblich; https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php; Plange-
biet grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023 

  

Plangebiet 

Donnersberg 
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Abb. 6: gesetzlich geschütztes Biotop (rot) © Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung 
2023; unmaßstäblich; https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php; Plange-
biet grob lila markiert durch Enviro-Plan 2023 

  

Plangebiet 

Appelbach zwi-
schen Gerbach 
und Würzweiler 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BA-
SISSZENARIO) 

2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1.1 Fläche 

Das Plangebiet umfasst insgesamt etwa 9 ha und wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich 
genutzt. Im Südwesten verläuft außerdem ein befestigter Wirtschaftsweg durch das Plangebiet. 
Dieser wird im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt.  

Entlang der westlichen und teilweise südlichen Plangebietsgrenze verläuft ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg. Zu allen Seiten grenzen weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen an.   

2.1.2 Boden 

Gemäß den Bodenübersichtskarten des Landesamts für Geologie und Bergbau (LGB 2023) 
befindet sich das Plangebiet gemäß dem Kartenwerk BFD200 innerhalb einer „Bodengroßland-
schaft der mit hohem Anteil an Ton- und Schluffsteinen“ mit Böden aus „Regosole und Braun-
erden aus Siltstein und Tonstein“. Hinsichtlich der Bodenart findet man in der westlichen Hälfte 
„stark lehmigen Sand“ (SL). Östlich hieran schließt sich „schwerer Lehm“ (LT) an. Die Randbe-
reiche, insbesondere im Osten sind von „sandigem Lehm“ (sL) geprägt.  

Die Ackerzahl im Plangebiet liegt zwischen > 20 bis ≤ 40, was als gering zu bewerten ist. In der 
Umgebung liegen mit Ackerzahlen von > 40 bis ≤ 60, teilweise sogar bis ≤ 80 aus landwirt-
schaftlicher Sicht deutlich hochwertigere Flächen vor. Das Ertragspotential wird überwiegend 
mit „mittel“ angegeben. Auch hier sind die mit „hoch“ angegebenen umliegenden Flächen aus 
landwirtschaftlicher Perspektive als wertvoller zu betrachten. Die Bodenfunktionsbewertung ist 
im Plangebiet überwiegend mit „gering“ angegeben.   

Im Plangebiet finden sich keine Böden mit Funktion als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte.  

Die Bodenerosionsgefährdung liegt in weiten Teilen des Plangebiets in den Stufen E 0 (keine 
bis sehr geringe Bodenerosionsgefährdung) und E 1 (sehr geringe Bodenerosionsgefährdung). 
Lediglich die östlichen Bereiche erreichen die Stufe E 2 (geringe Bodenerosionsgefährdung) 
oder vereinzelt auch darüber (E 3 und E 4, mittlere und hohe Bodenerosionsgefährdung).  

 

Abb. 7: Erosionsgefährdung im Plangebiet © Landesamt für Geologie und Bergbau / Kartenviewer 2023; 
unmaßstäblich; https://mapclient.lgb-rlp.de/; Plangebiet grob rot markiert durch Enviro-Plan 2023  

Plangebiet 
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2.1.3 Wasser  

Das Plangebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet. Auch in der Umgebung sind keine Wasser-
schutzgebiete verzeichnet (siehe auch Kap. 1.9.4). 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet selbst gibt es keine Oberflächengewässer. In etwa 250 m östlicher Richtung ver-
läuft der Appelbach (Gewässer 3. Ordnung, ab Gerbach etwa 1,2 km nordöstlich dann als Ge-
wässer 2. Ordnung). Etwa 1,0 km westlich entspringt der Binsengraben (Gewässer 3. Ordnung).  

Das Plangebiet liegt vollständig im Einzugsgebiet des Appelbachs, der nördlich von Bad Kreuz-
nach in die Nahe mündet. 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich in der hydrogeologischen Einheit „Permokarbon des Pfälzer und 
Saarbrücker Sattels“ (Hydrogeologische Teilräume der HÜK 200). Durch das Plangebiet wird 
der Grundwasserkörper „Appelbach“ innerhalb der Grundwasserkörpergruppe „Nahe“ überdeckt 
(LGB 2023). Die Grundwasserneubildung liegt überwiegend bei über 70 mm/a, im westlichen 
Bereich teilweise nur bei etwa 50 mm/a. Die Grundwasserlandschaft zählt zu den „Rotliegend-
Sedimenten“. Die Grundwasserüberdeckung wird als „mittel“ angegeben (MKUEM, Abt. Was-
serwirtschaft). 

2.1.4 Luft/Klima 

Das Plangebiet befindet sich überwiegend in flacher Hanglage (Ausnahme ist eine Gelände-
kuppe im Südwesten) innerhalb einer großen zusammenhängenden Offenlandfläche mit einzel-
nen Feldhecken. Es zählt damit lokalklimatisch zu den Freiland-Klimatopen.  

Freiland-Klimatope treten auf windoffenen Wiesen- und Ackerflächen auf und weisen einen un-
gestörten Tages- und Jahresgang der Temperatur und Feuchte auf. Damit verbunden ist eine 
intensive nächtliche Kaltluftproduktion. Freiland-Klimatope können damit eine wichtige Aus-
gleichsfunktion für lufthygienisch belastete Bereiche (Siedlungen, Gewerbegebiete, etc.) ein-
nehmen. Im vorliegenden Fall ist entsprechend des Reliefs mit einem Kaltluftabfluss in Richtung 
der östlich gelegenen Talsohle zu rechnen. Da der Standort eine vergleichsweise kleine Teilflä-
che innerhalb eines großen zusammenhängenden Freiland-Klimatops ist, besitzt die Fläche 
damit keine hohe lokalklimatische Relevanz. Eine besondere Bedeutung des Plangebiets als 
Ausgleichsfunktion für lokalklimatisch belastete Bereiche ist demnach nicht zu erkennen.  

2.1.5 Tiere 

Die landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet sind aufgrund der intensiven Nutzung nur be-
dingt als Habitate für besonders oder streng geschützte Arten geeignet. So sind auf den Acker-
flächen vorwiegend ubiquitäre Arten zu erwarten, die an die intensive Bewirtschaftung ange-
passt sind bzw. davon profitieren. Eine Ausnahme stellen gegebenenfalls bodenbrütende Vo-
gelarten dar. 

Im Bereich der befestigten Wirtschaftswege ist von einer noch geringeren Artenvielfalt aufgrund 
mangelnder Rückzugsräume sowie Nahrungsquellen auszugehen.  

Im Umfeld des Plangebiets liegen ebenfalls hauptsächlich befestigte Wirtschaftswege sowie 
intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen vor, weshalb von einer ähnlichen Artausstattung wie 
im Plangebiet selbst auszugehen ist. In Strukturen wie Grünland, Einzelgehölzen oder Feldhe-
cken können ggf. noch anspruchsvollere Arten vorkommen. 

Bei der Artengruppe der Vögel bietet das Plangebiet aufgrund der Nutzungsintensität und Struk-
turarmut ausschließlich Habitatpotenzial als Fortpflanzungsstätte für bodenbrütende Arten so-
wie in eingeschränktem Umfang als Nahrungshabitat für weitere Arten. Der Bestand der Avifau-
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na wird im weiteren Verlauf des Verfahrens erfasst und die Ergebnisse werden zur Offenlage 
vorgelegt. 

Das Habitatpotenzial im Plangebiet für besonders und/oder streng geschützte Arten der Arten-
gruppe Fledermäuse, Insekten, Säugetieren, Reptilien und Amphibien ist fehlend bis gering.  

Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische und Rundmäuler, Krebse, Weich-
tiere und Libellen können aufgrund fehlender Gewässer- und Feuchtlebensräume im Plangebiet 
und in seinem Umfeld ausgeschlossen werden.  

Eine genauere Abschätzung der Vorkommenspotenziale schützenswerter Arten oder Artgrup-
pen im Plangebiet erfolgt im weiteren Planungsprozess nach einer vertiefenden Betrachtung 
und den dann vorliegenden Ergebnissen der faunistischen und vegetationskundlichen Erfas-
sungen.  

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Ein Auftreten von nach FFH-Anhang IV geschützten Arten im Plangebiet kann nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen werden. Das Habitatpotenzial und reelle Vorkommen von relevanten Ar-
tengruppen werden ermittelt und im Rahmen der speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung zur 
Offenlage dargestellt. 

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 

Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umwelt-
schadens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Tierarten betrachtungsrelevant, die ausschließ-
lich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind. 

Tabelle 3: Liste der in RLP vorkommenden, nach Anhang II (und nicht IV) der FFH-Richtlinie geschützten 
Tierarten (ohne Knochenfische und Rundmäuler) 

Artengruppe Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkom-
men im TK-Blatt 
6313 „Dannenfels“ 

Schmetterlinge Euphydryas aurinia  Goldener Scheckenfal-
ter, Skabiosen-
Scheckenfalter 

Anh. II - 

Schmetterlinge Euplagia quadri-
punctaria 

Spanische Flagge, 
Russischer Bär 

Anh. II - 

Käfer Limoniscus vio-
laceus 

Veilchenblauer Wur-
zelhalsschnellkäfer 

Anh. II - 

Käfer Lucanus cervus Hirschkäfer Anh. II x 

Libellen Coenagrion mercuri-
ale 

Helm-Azurjungfer Anh. II - 

Libellen Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer Anh. II - 

Krebse Austropotamobius 
torrentium 

Steinkrebs Anh. II - 

Weichtiere Margaritifera marga-
ritifera 

Flussperlmuschel Anh. II  - 

Weichtiere Vertigo angustior Schmale Windel-
schnecke 

Anh. II - 

Weichtiere Vertigo moulinsiana Bauchige Windel-
schnecke 

Anh. II - 

In dem vorliegenden TK-Messtischblatt 6313 „Dannenfels“ sind von den aufgeführten Tierarten 
des FFH-Anhangs Vorkommen folgende Arten bekannt: Hirschkäfer (Lucanus cervus). 

Der Hirschkäfer besiedelt als Waldart schwerpunktmäßig alte, lichte Eichenwälder, ist aber als 
Kulturfolger auch in urban-landwirtschaftlichen Räumen anzutreffen. Als Eiablageplätze werden 
mehrjährig abgestorbene Baumstümpfe an sonnig-warmen, offenen Standorten bevorzugt (LFU 
2023). Ein Vorkommen auf der Fläche ist aufgrund der fehlenden Habitateignung (keine Baum-
bestand) sicher auszuschließen.  
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2.1.6 Pflanzen 

Das Plangebiet wird intensivlandwirtschaftlich genutzt, die Ackersäume sind überwiegend 
schmal ausgeprägt. 

Die nähere Umgebung weist ähnliche Habitatbedingungen auf. Gehölzstrukturen finden sich 
erst im Abstand von etwa 100 m südlich der Geltungsbereichsgrenze. Diese Strukturen stellen 
jedoch auch nur kleine „Inseln“ inmitten der Agrarlandschaft dar.   

In den Ackerflächen ist aufgrund der intensiven Bewirtschaftung und durch den Einsatz von 
Pestiziden und Düngemitteln nicht mit einer wertvollen Florenausstattung bzw. besonders oder 
streng geschützten Arten zu rechnen. Hier sind lediglich ubiquitäre Ackerbegleitarten zu erwar-
ten. 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung werden auch besonders und streng geschützte Arten 
erfasst. Die Ergebnisse werden zur Offenlage vorgelegt.  

Als heutige potenziell natürliche Vegetation (HpnV) werden im Westen ein Hainsimsen-
Buchenwald und im Osten ein Perlgras-Buchenwald angegeben. 

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Ein potenzielles Vorkommen von nach FFH-Anhang IV geschützten Pflanzenarten im Plange-
biet ist sehr unwahrscheinlich, kann derzeit aber nicht vollständig ausgeschlossen werden und 
ist im Rahmen der Biotoptypenerfassung bzw. speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, wel-
che für die Offenlage vorgelegt wird, zu ermitteln. 

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 

Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umwelt-
schadens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Pflanzenarten betrachtungsrelevant, die aus-
schließlich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind 
sowie in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführte, natürliche und naturnahe Lebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse.  

Tabelle 4: In RLP planungsrelevante und für die Umwelthaftung nach §19 BNatSchG relevante Pflanzen 
bzw. Moose des Anhangs II der FFH-Richtlinie;  

Rote Liste: […] = Einstufung nach inoffizieller Roten Liste, (neu) = nicht berücksichtigt in RL (neu für Ge-
biet), 0 = ausgestorben oder verschollen, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet. 
 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Rote Liste 
RLP 

Rote 
Liste D 

FFH-
Richtlinie 

aktuelle Vorkommen im 
TK-Blatt 6313 „Dannen-
fels“ 

Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos [0] 2 Anh. II - 

Dicranum viride Grünes Besenmoos [3] 3 Anh. II - 

Hamatocaulis ver-
nicosus 

Firnisglänzendes Si-
chelmoos 

[0] 2 Anh. II - 

Meesia longiseta 
Langstieliges Schwa-
nenhalsmoos 

[0] 0 Anh. II - 

Notothylas orbicula-
ris 

Kugel‐Hornmoos (neu) 2 Anh. II - 

Orthotrichum rogeri  Rogers Kapuzenmoos (neu) 2 Anh. II - 

Entsprechend der Habitatstrukturen ist ein Vorkommen von Moosarten im Bereich der Planung 
nicht zu erwarten (keine Bereiche hoher Luftfeuchte). Zudem sind für das TK-Blatt keine Vor-
kommen bekannt.  

Ein Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen ist nicht zu erwarten. 
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2.1.7 Biologische Vielfalt 

Unter der „Biologischen Vielfalt“ wird die „Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der 
innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“ 
verstanden (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Der Begriff umfasst die folgenden drei Ebenen:  

• die Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und Land-
schaften 

• die Artenvielfalt,  

• die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten  

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt unterstützt seit 2011 die Umsetzung der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt. Hierbei wurden Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutsch-
land auf Grundlage bundesweit vorliegender Daten zu FFH-Lebensraumtypen und Daten zum 
Vorkommen verschiedener Artengruppen abgegrenzt. Die Hotspots der biologischen Vielfalt 
stellen Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristi-
scher Arten, Populationen und Lebensräume dar (BFN 2021).  

Das Plangebiet liegt gemäß BFN (2021) innerhalb der Hotspot-Region Nr. 11 „Donnersberg, 
Pfälzerwald und Haardtrand“.  

Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist entsprechend der fehlenden naturnahen Strukturen auf 
den Ackerflächen und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als gering einzuschätzen. In 
den Ackerflächen reduziert sich das Artenspektrum auf solche Arten, die nicht durch die Intensi-
tät der Bewirtschaftung verdrängt werden, d.h. in der Regel auf ubiquitäre Arten. Eine Ausnah-
me stellt hier die Artengruppe der Vögel dar, bei der ggf. wertgebende Arten auftreten können 
(Bodenbrüter).  

Auch die Biodiversität der Umgebung ist im Bereich der ausgeräumten Ackerflächen als äußerst 
gering einzuschätzen. Lediglich die vorhandenen kleinen Gehölzinseln und Grünlandbereiche 
könnten eine etwas höhere Biodiversität aufweisen.  

2.1.8 Landschaft und Erholung 

Das Plangebiet befindet sich in der Großlandschaft Nr. 19 „Saar-Nahe-Bergland“ und innerhalb 
des Landschaftsraumes Nr. 193.142 „Appelhöhen“ (LANIS 2023). „Als Appelhöhen bezeichnet 
man die Fortsetzung der Moschelhöhen östlich des Alsenztals mit einer Höhe bis über 380 m 
ü.NN. Sie werden vom Appelbach in zwei Teilflügel zerlegt“. Die Landschaftsbildqualität im 
Plangebiet ist aufgrund der ausgeräumten Agrarlandschaft als gering anzusehen. 

Aufgrund des bewegten Reliefs ist von der Ortslage Würzweiler aus nur eine geringfügige Ein-
sehbarkeit auf die Fläche zu erwarten. Von der Ortsgemeinde Gerbach ist eine Einsehbarkeit 
der geplanten Fläche aufgrund der weiten Entfernung von über einem Kilometer sowie des Re-
liefs ebenfalls stark eingeschränkt.  

Die Landesstraße L 400 befindet sich etwa 250 m östlich. Es ist von einer Einsehbarkeit der 
Fläche, vor allem des östlichen Bereichs, auszugehen. Der westliche Bereich der Fläche wird 
aufgrund des Reliefs nur geringfügig einsehbar sein.  

Der Appelbachhöhenweg führt über den unmittelbar westlich angrenzenden Wirtschaftsweg am 
Plangebiet entlang.  

2.2 Mensch und seine Gesundheit 

Im Bereich des Plangebietes erfolgt keine Wohnnutzung. Die beplante Fläche unterliegt derzeit 
überwiegend einer intensivlandwirtschaftlichen Nutzung. 

Die L 400 befindet sich etwa 250 m östlich sowie 20 Höhenmeter tiefer. Trotz potenzieller Ein-
sehbarkeiten können Blendwirkungen aufgrund der Lage (tiefer im Gelände) und der Fahrtrich-
tung (seitlich vom Fahrzeug) ausgeschlossen werden.  
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2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter im Plan-
gebiet vor.   

2.4 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Bewirtschaftung bzw. Nut-
zung der Flächen entsprechend der Ausweisung des FNPs in ihrer aktuellen Form bestehen 
bleibt. Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 9a BauGB ausgewiesen.   
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI 
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 

4 BERÜCKSICHTIGUNG DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 
BNATSCHG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

 

5 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUM AUSGLEICH DER BEEINTRÄCHTI-
GUNGEN 

Wird zur Offenlage ergänzt. 
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6 GEPRÜFTE ALTERNATIVEN (ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN) 

Am 20.03.2023 wurden Ausschlusskriterien für eine Standortuntersuchung für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land vom Bauausschuss vorge-
stellt. Als Ausschlussflächen werden Kriterien für Flächennutzungen (z.B. Wasser- und Waldflä-
chen), Naturschutz (u.a. FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, gesetzlich geschützte Biotope), Bo-
denpotenzial (Ertragspotential, Ackerzahl > 41) sowie regionalplanerische Ausschlussgebiete 
(u.a. Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund, Vorranggebiet Regionaler Grünzug, etc.) aufge-
listet. 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegt die Ackerzahl vollständig zwischen 20 und 40. 

Am 20.06.2023 wurde in der Verbandsgemeindesitzung der Erläuterungsbericht mit der Vorge-
hensweise der Prüfung und der Einzelbewertung vorgestellt. Im Rahmen der Einzelfallprüfung 
wurden die Flächen auf verschiedene Kriterien untersucht und bewertet. Die Fläche in Würzwei-
ler (Nr. 103) hat hierbei 6 Punkte von insgesamt 9 zu erreichenden Punkten bekommen. Dem-
nach ist die Fläche als gut geeignet eingestuft worden.  

Die Fläche des Bebauungsplanes liegt vollständig in der Eignungsfläche 103 der Standortprü-
fung, wobei die Planung gegenüber der Eignungsfläche rund 0,2 ha kleiner ist, da Randflächen, 
die für eine Überplanung ungeeignet sind (Wirtschaftswege, Teilstücke in angrenzenden Acker-
schlägen), ausgespart wurden.  

In Würzweiler liegen drei weitere Eignungsflächen, wovon eine bedingt und zwei als weniger 
geeignet eingestuft wurden. Innerhalb der Gemarkung Würzweiler befindet sich die geplante 
PV-Freiflächenanlage folglich auf der am besten geeigneten Fläche. 

Das Vorhaben entspricht somit dem Konzept der Standortuntersuchung für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. 

 

7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Für die Darstellung der planungsrechtlichen Ausgangssituation und Vorgaben wurden der Flä-
chennutzungsplan, weitere übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausge-
wertet und berücksichtigt.  

7.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehe-
nen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Auf die gemeindlichen Pflichten nach § 4c BauGB zur Überwachung wird hingewiesen. Dem-
nach überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder 
Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 
BauGB. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu 
diesem Gesetzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Absatz 3. 

Auf die Durchsetzbarkeit nach § 178 BauGB festgesetzter Pflanzgebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB durch die Gemeinde wird hingewiesen.  
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8 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Wird zur Offenlage ergänzt. 
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10 ANHANG 

Anhang 1: Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen 

Schutzgut Zielaussage 

Fläche BNatSchG § 1 - Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-
ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich; Freiräume im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile sind zu erhalten. 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf die Fläche 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Verringerung 
der Inanspruchnahme von Flächen für die bauliche Nutzung durch Nachverdichtung und 
Maßnahmen zur Innenentwicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendi-
ge Maß 
LBodSchG § 2 - Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß 

Boden BNatSchG § 1 - Erhalt von Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen kön-
nen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf den Boden … 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
BauGB § 202 - Schutz und Erhalt von Mutterboden vor Vernichtung und Vergeudung 
BImSchG § 1 - Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
BBodSchG § 1 - Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Vermeidung von 
Beeinträchtigungen auf den Boden in seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 
BBodSchG § 4 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Sanierungspflichten 
BBodSchG § 7 - Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
LBodSchG § 2 - Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Boden-
veränderungen, Schutz der Böden vor Erosion und Verdichtung, sparsamer und schonen-
den Umgang mit dem Boden, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlas-
ten 

Wasser BNatSchG § 1 - Erhalt von Meeres- und Binnengewässer (insb. Natürliche und naturnahe 
Gewässer), einschließlich ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik, und 
Bewahrung vor Beeinträchtigungen; Vorsorgender Schutz des Grundwassers 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf das Wasser 
BImSchG § 1 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
WHG § 1 - Schutz der Gewässer als Teil des Naturhaushalts und als nutzbares Gut durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung  

Klima, Luft BNatSchG § 1 - Schutz von Luft und Klima, insb. Von Flächen mit günstiger lufthygieni-
scher und klimatischer Wirkung (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-
tauschbahnen) 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf das Klima 
BauGB § 1a - Durchführung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 
der Anpassung an den Klimawandel dienen 
BImSchG § 1 - Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
TA Luft – Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen 
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Pflanzen, 
Tiere 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der 
biologischen Vielfalt – Erhalt von wild lebenden Tieren und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensgemeinschaften und Lebensstätten  
BNatSchG § 19 - Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes  
BNatSchG § 44 - Zugriffsverbote: Verbot der Tötung von besonders geschützten Tierarten; 
Verbot der erheblichen Störung von streng geschützten Tierarten und der europäischen 
Vogelarten; Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tier-
arten; Beschädigung oder Entfernung von besonders geschützten Pflanzenarten 
LNatSchG § 22 - Sicherung des Erhaltungszustands lokaler Populationen von besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten inclusive ihrer Lebensräume  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen… 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) 
USchadG – gesetzliche Regelungen für Schädigungen von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG  
BImSchG § 1 - Schutz von Tieren und Pflanzen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung 

Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der 
biologischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
LNatSchG § 1 - Vermeidung von dauerhaften Schädigungen an Natur und Landschaft  
LNatSchG §§ 15 und 16 - Schutz von Feldflurkomplexen, Binnendünen und mageren 
Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden im Außenbereich 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf […] die biologische Vielfalt 
BNatSchG § 1 - Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft 
USchadG – s. Tiere und Pflanzen  

Landschaft BNatSchG § 1 - Schutz, d.h. Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft; 
Sicherung von unzerschnittenen Landschaftsräumen, Schutz insb. von Naturlandschaften 
und historisch gewachsenen Kulturlandschaften und Erholungsräumen 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 

Mensch 
und seine 
Gesundheit 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt; Einhaltung der EU-Immissionsschutzwerte 
BImSchG § 1 - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Gefahren 
oder erheblichen Belästigungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares 
Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

BImSchG § 1 - Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umweltein-
wirkungen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 

 


